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Rund
ums Geld

Marianne Gähwiler

Angemessene
Entschädigung
Seit einige« Monate« befindet
sich meine pflegebedürftige Tan-

te im Altersheim unci ist für di-

verse Besorgungen auf meine

Hilfe angewiesen. Wie hoch ist
eine angemessene Pntschädi-

gung für das Erledigen von £in-
zah/ungen, Einkäufen, geiegent-
liehen Näharbeiten, Begleiten

zum Arzt? Mein Anfahrtsweg
beträgt zehn iCiiomefer. Weii ich

meine Hilfeleistungen nicht mit
der Stoppuhr verrichten möchte,
wäre ich /roh um Angahe einer

Pauschaientschädigung.

Sie können Ihre Aufwendun-

gen berechnen wie ein Bei-
stand: Er erhält entweder
einen bestimmten Prozent-
satz aus Einkommen und Ver-

mögen oder stellt Rechnung
für seinen Einsatz. In mei-
nem Wohnkanton beispiels-
weise hat der Vormund oder
die Beiständin laut Regle-
ment Anrecht auf 2% des

Renteneinkommens plus 5%

Zinsertrag aus dem Vermögen
plus Autospesen. «Ange-
messen» sollte die Entschädi-

gung sein. Das heisst, dass Sie

Ihren Arbeitseinsatz, beson-
ders wenn noch (andere) Er-

ben da sind, am besten nach
dem Zeitaufwand bewerten -
wenigstens so lange, bis Sie

eine Erfahrungszahl haben,
also wissen, wie viele Stun-
den ungefähr Sie monatlich
aufwenden.

Für Privatabmachungen
wie die Ihre gibt es weder Vor-
Schriften noch Richtlinien;
viele halten sich punkto
Stundenlohn in etwa an die
Löhne der Haushalthelferin-
nen, gehen meist etwas tiefer,
wenn die Arbeit nicht so

streng oder für eine liebe An-

HUMAN
//örp/i Sie i/i'e Tür-
M/«/ 7e/e/0wM«ge/
wic/tf me/ir?

Dank spezieller Gerätetechno-

logie (die keine Installationen

benötigen) ist es möglich, dass
Sie in jedem Raum das Läuten
nicht nur hören, sondern auch
sehen können. Gerät nur in die

Steckdose stecken und fertig.

Haben Sie andere Hörschwierig-
keiten? Wir führen auch Telefon-
und Fernsehverstärker sowie
auch Blitzwecker und vieles mehr,

Fordern Sie noch heute
unverbindlich Prospekte an.

TECHNIK

Fürthaler
Hilfsmittel für Hörbehinderte
St.-Wolfgang-Strasse 27
6331 Hünenberg
Fax/Telefon und Schreibtelefon
041/781 03 33

gehörige ist. Zeit und die Un-
kosten für die Autofahrten
können Sie ebenfalls einset-
zen. Ein Autokilometer kostet
sehr unterschiedlich, je nach
Marke, Typ und Jahreskilo-
meter; der ACS oder der TCS

gibt Ihnen darüber Auskunft.

Müssen beide Ehe-

gatten Steuern
bezahlen?
Auf der Steuererklärung und

-rechnung sind stets die Vorna-

men heider £/regaften au/ge-

führt. Heisst das nun, dass hei-
de Partner sich am Bezahlen der

Steuern beteiligen sollen? Meine

£rau würde das nicht hegreifen,
dabei steht sie finanziell hesser

da als ich. ich muss mein Geld

sehr gut und üherZegt einteilen,
damit es für alZes, £r. 600.-
Haushaltgeld inklusive (zu
mehr langt's nicht), reicht. Mei-
ne Prau erhält die ha/he £he-

paarrente ausbezahlt, ich dazu

noch £r. i 966 - Pension; aliein
die Mietkosten betragen schon

fr. M 50.-.

Ihr und Ihrer Frau Einkorn-
men setzt sich aus Ihren Ren-

ten und allenfalls dem Ver-

mögensertrag zusammen,
und aus diesem Einkommen
werden die Steuern errech-
net. Damit ist wohl klar, dass

ein Teil der Steuern auch aus
der Rente Ihrer Frau resul-
tiert. Sie können sich auf dem
Steueramt erkundigen, wie
hoch der Anteil Ihrer Frau

ungefähr wäre. Steht sie fi-
nanziell viel besser da als Sie,

ist es ihre Pflicht, das Ihre an
den gemeinsamen Haushalt
beizutragen. Was gibt es da
«nicht zu begreifen»? Wie er-
klärt das Ihre Frau? Hat sie

vielleicht früher immer
zurückstecken müssen? Oder
besitzen Sie ein wohlgefülltes
Sparbuch?

Adressiert ist die Steuer-

rechnung an beide, damit
sich das Steueramt auch an
beide halten kann: Beide Ehe-

leute haften solidarisch für
die Steuern. So wie beide für
die laufenden Haushaltko-
sten haftbar sind (nicht aber

für die Schulden oder Extra-

vaganzen des andern).
Für die faire Aufteilung der

Ausgaben erstellen die Bud-

getberaterinnen ein Fami-

lienbudget mit Berücksichti-

gung der haushaltführenden
Person. Hausarbeiten sind
nämlich auch ein vollwer-
tiger Beitrag an die Gemein-
schaft.

Marianne Gähwiler

Bank

•
"

Dr. Emil Gwalter

Hypotheken
zurückzahlen?

tmmer wieder höre ich von mei-

nen freunden wnd Bekannten,
dass es stenertechnisch falsch
sei, wenn man hei einem £igen-
heim die Hypotheken vo/lstän-

dig zurückzahlt, teh habe im-
mer gedacht, das bringe im

ganzen gesehen Vorteile. Kurz
meine Situation, teh besitze eine

H/z-.Zimmer-Bigentumswoh-
nung mit Garage. Keine Hypo-
theken mehr. Katasterwerf etwa

fr. 700000.-. Dies geht als Ver-

mögen in die Steuererklärung.
Der £igenmietwert beträgt
fr. 6000.- (Sfaafssteuer) und
fr. 70000.-(Bundessteuer), teh

bin seit bald 5 Jahren in Pen-

sion, verheiratet, habe drei er-
wachsene Kinder, t/nser Bin-
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kommen aus A77V imd Pension

betragt Pr. 5400.- unser Vfer-

mögen etwa Pr. 200 000.-. Die-

ses ist auf /öigencie Art vertei/t;

Seniorenspar/conto, Ob/igatio-
nen (Pr. 30000.-J, Ponds 2:

CH-Obiigationen, Ponds 2:
CZ3- imd Aas/and-ObZ/gatio-

nen, Ponds 3: diverse Ob/igatio-
nen nnd 30% Aktie«. 7ch gZau-

be, dass in ietzter Zeit die

normaien Obiigationen mit
2 Vz-2Ve% recbt wenig bringen.

Ich habe den Eindruck, dass

Sie Ihr Geld richtig angelegt
haben. Es ist eine auf Sicher-
heit und Risikovermeidung
getrimmte Verteilung.

Das Argument, dass man
Steuern spart, wenn man die

Hypotheken nicht zurück-
zahlt, stimmt tatsächlich,
weil man dabei weniger ver-
dient. Nehmen wir an, Sie

hätten auf Ihrer Eigentums-
wohnung eine Hypothek von
Fr. 50000.- belassen. Bei

einem Hypothekarzins von
4% müssten Sie dafür jährlich
Fr. 2000.- bezahlen. Dafür
hätten Sie aber die Fr. 50000.-
immer noch und könnten sie

anlegen. Den Ertrag dieser

Anlagen müssten Sie jedoch
versteuern, wodurch die Steu-

ereinsparung entsprechend
reduziert würde.

Da die Schuldzinsen in der

Regel höher sind als die Zin-
sen von Guthaben, lohnt sich
der Schuldenabbau alleweil.
Die damit verbundenen steu-
erlichen Nachteile können
die Vorteile kaum aufwiegen.

Ich gehe mit Ihnen einig,
dass Obligationen im jetzigen
Zeitpunkt nicht mehr inter-
essant sind. Bei Fälligwerden
empfehle ich Ihnen söge-
nannte «BVG-Fonds», die
sich an die strengen Anlage-
Vorschriften der Pensionskas-

sen halten.
Wir haben goldene Zeiten

für die Schuldner und
schwierige Zeiten für die Spa-

rer. Einzig mit Aktienanlagen
konnte man im vergangenen
Jahr sehr viel Geld verdienen,
aber da ist das Risiko zu gross.
Besonders jetzt, da die Aktien-
kurse Rekordwerte erreicht
haben, ist es noch grösser.
Wer einen 8000er bestiegen
hat, kann nicht mehr viel
höher steigen, aber dafür um-
so tiefer fallen!

Wie Geld anlegen?
7ch (70J babe ei« Vermöge« vo«
Pr. 600000 - imd ««ferbaife ei«
aZtes Zwei/à«îi/ieMba«s. ZVu«

werde« etwa Pr. 200000.- Ob-

Zigatio«e« /aZZig. Mei« TCimde«-

berater emp/iehZt «i/rPo«ds-A«-
Zage«. 2« der «77a«deZs-Zei-

timg» babe icb geZese«, dass es

dieses /abr vieZe Emissionen für
/estverzinsZiche ObZiga2io«e«

gäbe. Würde icb diese oder7<Cas-

sa-Obiiga7io«e« wäbZe«, wäre
dies «/cht sicherer aZs mz'7 de«

Eonds-An/agen, bei de«e« ei«

gewisses Risiko besteht.

In Ihrer Lage würde ich einen
Teil der frei werdenden Gel-
der in kurzfristige Kassenobli-

gationen oder Anleihensobli-
gationen anlegen, die dem-
nächst fällig werden. Dieses

Engagement sollte nicht län-
ger als 2 Jahre dauern, damit
Sie nicht auf den tief verzins-
liehen Papieren sitzen blei-

ben, wenn die Zinsen wieder
steigen sollten.

Einen anderen Teil würde
ich, den Empfehlungen Ihres

Anlageberaters gemäss, in
Fonds anlegen. Es gibt eine
Vielzahl von Fonds mit un-
terschiedlichen Renditen
und Risiken. Ich würde Ihnen
sogenannte «BVG-Fonds»

empfehlen. Das sind Fonds,
die sich an die strengen Anla-
gerichtlinien halten, die auch
für Pensionskassen gelten.
Hier kann das Risiko verant-
wortet werden. Vor der Wahl
Ihrer Fonds sollten Sie sich
die Jahresberichte der letzten
3-5 Jahre zeigen lassen, um
zu sehen, wie diese Fonds
sich in der Vergangenheit
entwickelt haben.

Über das Verhältnis zwi-
sehen (Kassen-)Obligationen
und Fonds müssen Sie auf
Grund Ihrer Risikobereit-
schaft selbst entscheiden.
Meinerseits würde ich ein
Verhältnis von etwa 40% Ob-

ligationen und 60% Fonds
wählen.

Dr. PmzZ Gwa/ter

AHV

Dr. iur. Rudolf Tuor

Ergänzungsleistungen
nach Erbgang
Gemäss Eheverfrag Zebe Zcb i«

Gütergemeinschaft Einer mei-

«er erwachsene« Söhne wohnt
in einem Behindertenheim und
bezieht 7V-Re«te, 77iZfZose«e«t-

Schädigung (HE) und Ergän-
zungsZeistung (EEJ. Wie steZZt

sich die Situation /tir den bebin-
derten Sohn nach meinem Tod

dar, wird der Staat wegen 7V-

Rente, 77E und PL das Prbver-

mögen beanspruchen?

Für die Beantwortung ist zwi-
sehen beitragsfinanzierten
Sozialversicherungsleistun-
gen und nicht aus Beiträgen
finanzierten Bedarfsleistun-

gen im Rahmen der Sozial-

Versicherung zu unterschei-
den:

Der Ratgeber...
steht a//en teser/'nnen

und tesern der Ze/'t/upe zur
Verfügung, fr ist kosten/os,

wenn die frage von a//-

gemeinem /nferesse ist und
die Antwort in der Ze/'t/upe

pub/iziert wird. (Bei Steuer-

proh/emen wenden Sie sich

am besten an die Behörden

ihres Wohnortes.)

Anfragen senden an:

Ze/'t/upe,

Rotgeber,
Postfach,
8027 Zürich

Jass- und Wanderferien
im ***Hotel Mira Val, Flims GR

(bekannt vom «Samschtig-Jass»!)

S/i/;er-/Vt7s //;> de« Wr«7/c/i v/c«er: 7 Woche GRA 77S-AH fe» tba//

tn der Jas- /<nd Wariderp««scba/e inbegri/fen .sind;

- 7 Tage im DZ mit Balkon, DUAVC, Telefon, Fernseher, Radio und
Halbpension.

- 2 geführte, leichtere Wanderungen in der schönen Region
Flims/Laax/Falera.

- 5 Jassabende (Schieberjass). Die Pattner werden täglich ausgelost.
Schöne Preise.

- 1 Abschlussabend mit Unterhaltung und Rangverkündigung.

t/wsere Datew:
Woche 1: 20. Juni bis 27. Juni 1998 Woche 3: 26. Sept. bis 3. Okt. 1998
Woche 2: 4. Juli bis 11. Juli 1998 Woche4: 3. Okt. bis 10. Okt. 1998

1 Woche im Fühling/Herbst 1998 nur Fr. 750.- pro Person

Wir freuen uns auf SIE! Für nähere Auskunft/Reservation wählen Sie bitte
Telefon-Nr. 081 911 12 50, unsere Fax-Nr. 081 911 28 10

Bis bald im //o/td Mira Va/ in FZi/ns.
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